
Niederschrift

über die 19. Sitzung des Gemeinderates Korlingen
 am Dienstag, den 21. August, 19.30 Uhr

im Gemeindehaus Korlingen

Beginn: 19.30 Uhr 
Ende:    21.45 Uhr   
Zuhörer:  5

Anwesend waren:

1.) Vorsitzender:
Ortsbürgermeister Gerd Tholl

2.) Beigeordneter:
Martin Marx
Thomas Stelker

3.) Ratsmitglieder:
Gert Bierwirth
Edgar Theis
Ulrich Weber
Arnold Gehlen
Hildegard Hack
Damian Marx
Thomas Menden
Florian Meyer

Die Ratsmitglieder Simone Zillgen und Martin Neu fehlten entschuldigt

4.) Ing. Büro Fuchs, Hermeskeil
Herr Fuchs zu TOP 2 - 4

5.) Von der Verwaltung:         
Marlene Mersch als Schriftführerin 

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil:
1.)  Mitteilungen des Vorsitzenden
2.)  Beratung und Beschlussfassung über die Teilkündigung des Auftrags der Fa.
      Köhler und beschränkte Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Mühlenweg
3.)  Auftragsvergaben
4.)  Beratung über die Fahrbahnmarkierung im Kreuzungsbereich „Zum Steinbruch-
      Trierer Str.
5.)  Mitteilung über die Eilentscheidung gem. § 48 GemO - Anschaffung eines
      Rasenmähers
6.)  Zustimmung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Ruwer
      „Teilfortschreibung Windenergie“
7.)  Beratung und Beschlussfassung über einen neu abzuschließenden
      Geschäftsbesorgungsvertrages zur Übertragung der Bewirtschaftung des
      Gemeindewaldes an das Land Rheinland-Pfalz
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8.)  Beratung und Beschlussfassung über das Aufstellen eines
      Biogutsammelcontainers
9.)  Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil:
10.)  Bauanträge
11.)  Grundstücksangelegenheiten

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte der Ortsbürgermeister die Anwesenden und 
stellte die form- und fristgerechte Einladung zur heutigen Sitzung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Rates fest. 

Öffentlicher Teil

1) Mitteilungen

a) In Erinnerung an den ehemaligen Ortsbürgermeister von Korlingen, Kurt Koppka, 
erhoben sich alle Anwesenden und gedachten seiner in Stille.

b) Der Vorsitzende informierte, dass die Kreisverwaltung Trier-Saarbur dem Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Korlingen zugestimmt hat.

c) Die Betriebskostenabrechnung 2017 weist einen Anteil für die Ortsgemeinde Korlingen 
an den ungedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gutweiler in Höhe von 
66.448,24 € aus. 29 Kinder von Korlingen besuchen den Kindergarten Gutweiler. 
Der Gesamtanteil pro Kind beträgt 2.291,32 €.

d) Die Deutschland Tour wird am 24.08.2018 auf ihrer Etappe von Bonn nach Trier, 
ab ca. 14.30 Uhr, den Gemeindeplatz in Korlingen passieren. Der Getränkestand des 
Musikvereins Korlingen ist geöffnet.

e) Für das Aufstellen der Vorschlagslisten für Schöffen der Geschäftsjahre 2019-2023, 
wurden keine Kandidaten gefunden. 

f) Das Betriebsergebnis 2017 für den Gemeindewald schließt mit einem Minus von 
1.592,39 € ab.

g) Der Vorsitzende teilte mit, dass im Ruwertal der Förderverein „Ruwertaler 
Nachwuchskicker e.V.“ gegründet worden ist. Der Verein wirbt um neue Mitglieder.

h) Laut einem Schreiben von Innogy, hat sich die Internet Leistung in der Gemeinde 
Korlingen auf 120 MB pro Sekunde erhöht.

i) Den Gemeinden der VG Ruwer liegt ein Angebot von Innogy im Hinblick auf öffentliches 
W-Lan vor. Diesbezüglich hat der Vorsitzende für die OG Korlingen Interesse bezüglich 
Gemeindeplatz bekundet. Weitere Informationen hierzu werden auf einer der nächsten 
Sitzungen mitgeteilt.

j) Ortsbürgermeister Tholl wies auf folgende Veranstaltungen hin und sprach seine 
herzliche Einladung an den Rat aus.
1. „Dialog zu Jugend, Jugendarbeit und Jugendpolitik“ am 23.08.2018 
2. „Die OB`s in der Zukunft. Gemeinsam den demographischen Wandel gestalten“. 
Termin 8.09.2017 von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr.
Interessierte Ratsmitglieder können sich noch bei Herrn Tholl anmelden.
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k) Der Zeitplan hinsichtlich der Baustelle Valentinstraße/Neustraße/Bushaltestelle, kann 
eingehalten werden. Wegen Urlaub der bauausführenden Firma ruht die Baustelle im 
Moment. Fragen werden in der vor Ort wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen 
geklärt.

l) Der Vorsitzende gratulierte Herrn Edgar Theis zu 35 Jahren Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr Gutweiler.

m) Herr Erich Jücker hat kleinere Reparaturen am Gemeindeplatz durchgeführt. 
Ortsbürgermeister Tholl sprach Herrn Jücker seinen herzlichen Dank hierfür aus.

2) Beratung und Beschlussfassung über die Teilkündigung des Auftrags der Firma 
Köhler und beschränkte Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Mühlenweg

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Fuchs und erteilte ihm 
das Wort. 
Die Ortsgemeinde hat mit Auftragsschreiben vom 27.02.2018 an die Firma Köhler, den 
Auftrag über den Ausbau der Neustraße, Valentinstraße (Teilstück K 58) sowie eines 
Wegeteilstückes in der Verlängerung der Mühlenstraße, erteilt. 
Aus diesem Auftrag soll nun der Straßenbau/ Wegeteilstück in der Verlängerung der 
Mühlenstraße gekündigt werden. Dies war mit der Firma Köhler in einer Besprechung 
festgehalten bzw. vereinbart worden. Der Auftrag soll jetzt in einer beschränkten 
Ausschreibung, bevorzugt an regionale Firmen, neu vergeben werden. 

Änderungen in 2 Bereichen hinsichtlich der „Bordanlage“ wurden anhand einer Beamer 
Präsentation dargestellt. 
Verschiedene Einzelfragen, vom Rat und einem Zuhörer, wurden von Herrn Fuchs 
ausführlich beantwortet.

Nach einer kurzen Aussprache formulierte Ortsbürgermeister folgenden 

Beschlussvorschlag:

Die Ortsgemeinde Korlingen kündigt den Teilvertrag „Ausbau Mühlenstraße“ mit der Firma
Köhler. Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der vorgenommen Änderung 
beschränkt ausgeschrieben.

Abstimmungsergebnis:
10 Ja Stimmen
1   Nein Stimme

3) Auftragsvergaben

Ortsbürgermeister Tholl berichtete kurz über die vorangegangenen Planungen zur 
Ausweisung eines Baugebietes oberhalb der Straße „Zum Steinbruch“, Baugebiet 
„Hinterste Anwand“.

In der frühen Planungsphase ist das Problem aufgetreten, dass in diesem Bereich 
Bergbau betrieben worden ist. Um die Möglichkeiten der Gefahrenminimierung und eine 
etwaige Überbauung des alten Stollens mit einer Straße, einschätzen zu können, wurde 
Kontakt mit der arccon Ingenieurgesellschaft mbH aus Gelsenkirchen, als Spezialist für 
Bergbau, aufgenommen. 
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Von der Firma arccon wurden die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für 
Erkundungsbohrungen, die Aus- und Bewertung der Erkundungsmaßnahmen, die 
Fachbauleitung bei den Bohr-,Verfüll- und Verpressungsmaßnahmen des Stollens und ein 
Abschlussgutachten mit Bewertung der durchgeführten Maßnahmen angeboten.

Verschiedene Einzelfragen hierzu wurden eingehend von Herrn Fuchs und 
Ortsbürgermeister Tholl beantwortet.

Nach einer regen Diskussion und Abwägung verschiedener Möglichkeiten bezüglich Lage 
des Baugebietes, bestand Einigkeit im Rat, die Maßnahme Baugebiet „Hinterste Anwand“ 
in der Ortsgemeinde Korlingen umzusetzen und die dafür nötigen Aufträge zu vergeben.

Beschlussvorschlag:
Die Ortsgemeinde Korlingen vergibt Aufträge an folgende Firmen:

1. Gutachten „Erkundung-Beurteilung-Sicherung“ 
Firma arccon Ingenieurgesellschaft GmbH in Höhe von 13.923,00 € 

2. Für die bergbauliche Erkundungsbohrungen wurden 3 Angebote abgegeben.
Mindestbietend: Firma GBE in Höhe von 35.067,40 € 

3. Für die Kampfmittelvoruntersuchung wurden ebenfalls 3 Angebote abgegeben.
Mindestbietend: Firma GUBD in Höhe von 1.297,00 € 

4. Für die Vermessung der Bohrpunkte
Einziges Angebot: Firma Geoplan in Höhe von 1.475,00 €

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig 

 
4) Beratung über die Fahrbahnmarkierung im Kreuzungsbereich „Zum Steinbruch-
Trierer Straße

Das Thema „Fahrbahnmarkierung“ war bereits Gegenstand in einer der letzten Sitzungen.
Der Vorsitzende erteilte Herrn Fuchs das Wort, der hierzu einen Entwurf angefertigt hat. 
Zwei Varianten wurden dem Rat auf der Skizze anhand einer Beamer Präsentation 
vorgestellt.
Herrn Fuchs regte an, bevor die richtige bzw. bleibende Markierung angebracht wird, 
im Zuge einer Ortsbegehung (Bauausschuss und Ratsmitglieder) eine Vorabsteckung 
durchzuführen. 

Der Rat zeigt sich hiermit einverstanden und bedankte sich bei Herrn Fuchs für seine 
Ausführungen.

5) Mitteilung einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO – Anschaffung eines 
Rasenmähers

Ortsbürgermeister Tholl unterrichtete den Gemeinderat über eine Eilentscheidung 
bezüglich Kauf eines neuen Rasenmähers für den Gemeindearbeiter. 
Es lagen 2 Angebote vor. Das Gerät wurde beim günstigsten Anbieter (Firma Fien) 
zum Preis von 1.851,64 € angeschafft.
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Der Rat stimmte dieser Verfahrensweise einstimmig, bei einer Enthaltung, zu.

6) Zustimmung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Ruwer
„Teilfortschreibung Windenergie“

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Ruwer 
„Teilfortschreibung Windenergie“ wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 
20.06.2018 beschlossen (Feststellungsbeschluss)
Die endgültige Entscheidung des Verbandsgemeinderates über die Änderung des 
Flächennutzungsplanes bedarf gem. § 67 Abs. 2 Gemeindeordnung der Zustimmung der 
betroffenen Ortsgemeinden. Da die in Rede stehende Änderung des 
Flächennutzungsplanes alle Ortsgemeinden betrifft, sind entsprechende Beschlüsse der 
Gemeinderäte erforderlich. Anschließend kann die Genehmigung der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Teilfortschreibung Windenergie“ bei der Kreisverwaltung Trier-
Saarburg beantragt werden.

Beschlussvorschlag:
Die Ortsgemeinde Korlingen stimmt der vom Verbandsgemeinderat beschlossenen 4. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Teilfortschreibung Windenergie“ gem. § 67 Abs. 2
Gemeindeordnung zu.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

7)  Beratung und Beschlussfassung über einen neu abzuschließenden
     Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung der Bewirtschaftung des
     Gemeindewaldes an das Land Rheinland-Pfalz

Wie bereits mehrfach in der Presse zu lesen war, darf der Verkauf von Holz aus dem 
Kommunalwald an dem 01.01.2019 nicht mehr durch Landesforsten Rheinland-Pfalz 
durchgeführt werden. Entsprechende Vorbereitungen zur Gründung kommunaler 
Holzvermarktungsgesellschaften sind in vollem Gange. Die gemeinsame Holzvermarktung
aus Staatswald und Körperschaftswald wird zum 01.01.2019 beendet. Dies macht eine 
entsprechende Anpassung der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge erforderlich.
Der bestehende Anpassung Geschäftsbesorgungsvertrag wird vom Forstamt Hochwald 
fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt. 
Der neu abzuschließende Vertrag deckt die gleichen Leistungen ab, lediglich die 
Holzvermarktung wird durch eine noch zu gründende Kommunale Holzvermarktungs- 
GmbH ausgeführt.
Der neu abzuschließende Vertrag gem. § 27 Abs. 3 Landeswaldgesetz wurde von 
Ortsbürgermeister Tholl vorgelesen.
Der Gemeinderat Korlingen stimmte der vorgeschlagenen Verfahrensweise zu.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
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8) Beratung und Beschlussfassung über das Aufstellen eines 
Biogutsammelcontainers

Der Vorsitzende verlas ein Schreiben des Zweckverbandes ART bezüglich „Aufstellung 
eines Biomüllcontainers“ in der Ortsgemeinde. Der Container dient der Entsorgung des 
Biomülls aus den neu eingeführten Bio-Eimern.
Nach einer kurzen Diskussion war der Rat sich einig, einen Biomüllcontainer am jetzigen 
Standort neben dem Glascontainer für eine „Testphase“ von 6 Monaten aufzustellen.
Ortsbürgermeister Tholl wird sich diesbezüglich mit der ART in Verbindung setzen.

9. Anfragen und Anregungen

a) Ein Ratsmitglied wies auf die „Setzungen“ im Kreuzungsbereich Tarforsterstraße hin.
Der Vorsitzende wird sich um die Angelegenheit kümmern. 

b) Ein Zuschauer berichtete den Anwesenden über seine Beobachtungen bezüglich 
„schnelles und rücksichtloses Fahren“ im Bereich der Waldracherstraße. 
Diesbezüglich bittet er den Rat entsprechende Schritte zu veranlassen, wie zum Beispiel: 
Hinweise an die Bürger, Schalten einer Anzeige im Amtsblatt usw.
Von Seiten der Ratsmitglieder wurde ebenfalls das viel zu schnelle Fahren in Zone 30 
moniert. Ein Ratsmitglied machte den Vorschlag, evt. Straßenmarkierungen im Zuge der 
Ausbaumaßnahme anzubringen. 
Zusätzlich wurde angeregt, den Preis für ein Solar-Akku für das in Korlingen befindliche 
Geschwindigkeitsmessgerät zu erfragen. Die Batterie Akkus halten nicht sehr lange und 
müssen alle 8-10 Tage wieder aufgeladen werden.

Nach einer kurzen Diskussion wurde Folgendes festgehalten:

Ortsbürgermeister Tholl wird eine Anzeige im Amtsblatt schalten und einen Text/Schreiben
bezüglich einer „Hauswurfsendung“ formulieren. 
Außerdem wird er mit dem für Korlingen zuständigen Bezirksdienst der Polizei in Kontakt 
treten.
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Nichtöffentlicher Teil:

10) Bauanträge

 

11) Grundstücksangelegenheiten

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden und schloss die Sitzung.

g.g.u.

Der Vorsitzende: Die Schriftführerin:
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